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B U C H T I P P S

Hilfe für den
Schriftverkehr

kw. Wie wird eine Einladung
oder eine Einsprache formu-
liert? Wie wende ich mich an die
Behörden? Worauf ist bei Brie-
fen und E-Mails zu achten? Der
Beobachter-Ratgeber «Schrei-
ben leicht gemacht» bietet For-
mulierungshilfen, Tipps zum
Textaufbau, rechtliche Erläute-
rungen und über 200 konkrete
Brief- und Vertragsvorlagen für
den Schweizer Alltag. Alle Vorla-
gen sind ebenfalls als Word-Da-
teien auf der mitgelieferten CD-
ROM enthalten. Wer ein Schrei-
ben – ob Brief oder Vertrag – kor-
rekt verfassen will, bekommt
mit diesem Ratgeber endlich
ein umfassendes Handbuch. Es
erleichtert den Schriftverkehr
mit den Behörden, im Geschäft
oder im Privaten und vermittelt
in einer verständlichen Sprache
das Wichtigste über Verträge,
Fristen und Vorgehensweisen.
Die über 200 hilfreichen Brief-
und Vertragsmuster sind mit
rechtlichen Erläuterungen und
Beobachter-Praxistipps verse-
hen. 

INFO: Schreiben leicht gemacht.
Inkl. CD-Rom. Beobachter, 58 Fr.,
ISBN 3-85569-347-1

Wilde Ehen auf
solider Basis

kw. Paare ohne Trauschein –
gleich, welchen Alters – gehören
heute zum Alltag, aber die recht-
lichen Verhältnisse sind kaum
geklärt. Wer unterzeichnet den
Mietvertrag? Was ist vorzukeh-
ren, wenn Kinder da sind? Was
muss bedacht werden, wenn
man gemeinsames Eigentum an-
schafft? Der neue Beobachter-
Konkubinatsratgeber «Zusam-
men leben, zusammen wohnen»
verhilft jeder Lebensgemein-
schaft zur massgeschneiderten
Lösung. 

Auch gleichgeschlechtliche
Paare erhalten umfassend Rat
mit dem kompletten Partner-
schaftsgesetz und dem ausführ-
lichen Kommentar dazu. Das
Buch, als einziges der Schweiz,
beantwortet alle rechtlichen, fi-
nanziellen und organisatori-
schen Fragen, die sich unverhei-
ratete Paare und eingetragene
Partner stellen. 

INFO: Zusammen leben, zusam-
men wohnen. 
Beobachter-Buchverlag, 36 Fr.,
ISBN 978-3-85569-360-3

Ratgeber 
für den Todesfall

kw. Wer sich frühzeitig mit dem
Tod und seinen Folgen ausein-
ander setzt, kann wichtige Fra-
gen in Ruhe klären und hinter-
lässt geregelte Verhältnisse. Der
neue Beobachter-Ratgeber «So
regeln Sie die letzten Dinge» hilft
Menschen, die vor ihrem Able-
ben alles im Reinen haben wol-
len und zeigt Angehörigen, wie
sie einen Todesfall bewältigen
können. Die Vorkehrungen für
den eigenen Todesfall sind ge-
nau beschrieben: Wie können
die Nächsten abgesichert wer-
den? Wie lässt sich ein Streit un-
ter Erben vermeiden? Wie will
man sterben und bestattet wer-
den? Im zweiten Teil des Buches
finden Hinterbliebene einen
Leitfaden für die schwere Zeit
danach: Was ist nach dem Tod
zu regeln? Wie werden die For-
malitäten organisiert? Was ge-
schieht mit dem Nachlass? Alle
finanziellen, rechtlichen, orga-
nisatorischen und ethischen
Fragen zum Tod werden beant-
wortet, der Ratgeber enthält zu-
dem viele Vorlagen etwa für Voll-
machten, Begünstigungser-
klärungen, Patientenverfügung
oder Testament.

INFO: So regeln Sie die letzten
Dinge. Beobachter-Buchverlag, 
26 Fr., ISBN 3-85569-352-8

Arbeitszeugnisse sollen
objektiv und fair aufzeigen,
wie die Leistung und wie
das Verhalten während einer
Anstellung war. Sie sind 
für eine neue Bewerbung 
wichtig.

NATALIE ASCHWANDEN, 
ANDREA FROMMHERZ

Mit der Beendigung eines Anstel-
lungsverhältnisses erhalten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ein Arbeitszeugnis. Die-
ses belegt den beruflichen Wer-
degang und die erworbenen be-
ruflichen Erfahrungen und
Fähigkeiten und fördert das be-
rufliche und wirtschaftliche
Fortkommen von Arbeitneh-
menden. In der Regel werden Ar-
beitszeugnisse (Kopien) den
schriftlichen Bewerbungsunter-
lagen beigelegt. Für die Personal-
verantwortlichen sind die Zeug-
nisse eine von verschiedenen
Entscheidungsgrundlagen.

Beispiel Wiedereinstieg
Susan K.* ist Mutter von zwei

Kindern. Während den letzten
sieben Jahren, in denen sie sich
vorwiegend der Familie wid-
mete, leistete Susan K. zusätzli-
che, unentgeltliche Arbeit als
Buchhalterin eines Vereins und
war zur Aufbesserung des Fami-
lienbudgets stundenweise in der
Backstube der Quartierbäckerei
tätig. 

Die Kinder sind mittlerweile

grösser und Susan K. überlegt
sich einen Wiedereinstieg in
ihren ursprünglichen Beruf als
kaufmännische Angestellte. Um
eine komplette Bewerbung ab-
schicken zu können, ist es wich-
tig, dass Susan K. auch über die
letzten sieben Jahre mit Arbeits-
zeugnissen ihre Tätigkeiten, die
Leistungen und ihr Verhalten bei
der letzten Arbeitsstelle differen-
ziert und klar aufzeigen kann.

Die Arbeitstätigkeiten sollen
im Arbeitszeugnis vollständig
festgehalten und die Leistungen
und das Verhalten gegenüber
Kollegen, Vorgesetzten und
Kundinnen am Arbeitsplatz ob-
jektiv qualifiziert werden. Ein Ar-
beitszeugnis ist immer auch ein
Empfehlungsschreiben. 

Ist ein Arbeitszeugnis auf Per-
sonenangaben, Beschreibung
der Tätigkeit und die Dauer der
geleisteten Tätigkeit beschränkt,
handelt es sich um eine Arbeits-
bestätigung. Diese ist nur bei Ar-
beitsverhältnissen mit kurzer
Dauer zu empfehlen. 

Zwischenzeugnisse
Jederzeit kann während einer

Anstellung auch ein Zwi-
schenzeugnis verlangt werden.
Bei einer internen Versetzung
oder bei Wechsel der Vorgesetz-
ten ist dies unbedingt zu emp-
fehlen. Wechsel in einem Be-
trieb bringt fast immer Ände-
rung und Neuerung mit sich,
deshalb lohnt es sich, ein Zwi-
schenzeugnis zu verlangen. Ein
Zwischenzeugnis ist ebenso ver-
bindlich über die bewertete

Zeitspanne wie ein Schluss-
zeugnis.

Das Zeugnis enthält folgende
Angaben: Personalien, Anstel-
lungsdauer, Arbeitsort, Funk-
tion, Aufzählung der Aufgaben-
bereiche, allfällige Beförderun-
gen, Aus- bzw. Weiterbildungen
während der Anstellung (intern
und extern), Qualifikation der
Arbeitsleistung, Arbeitsweise,
Fachwissen, Engagement, Quan-
tität und Qualität der Leistung,
ev. Loyalität und Führungsqua-
litäten, Beurteilung des Verhal-
tens gegenüber Vorgesetzten,
Mitarbeitenden und Kunden,
Austrittsgrund, Schlusssatz (in
Abhängigkeit des Austrittsgrun-
des).

Vorgesetzte, die die Aufgabe
haben, Zeugnisse zu verfassen,

besprechen in der Regel mit den
Angestellten die Einzelheiten des
auszustellenden Arbeitszeugnis-
ses. Angestellte können Vor-
schläge machen, zum Beispiel
welche Tätigkeiten sie als wichtig
betrachten. Die Qualifikationen
hingegen bestimmt der Arbeit-
geber selbst. 

Interpretationsspielraum
Die Anwendung von Standard-

formulierungen ist weit verbrei-
tet. Sie lassen Interpretations-
möglichkeiten gewisser Formu-
lierungen und Auslassungen zu.
Detaillierte und starre oder gar
allgemeingültige Interpretati-
onsregeln gibt es nicht. Die gän-
gigsten Formulierungen sind
«Ihr Verhalten war korrekt», was
heissen kann: korrekt, aber eben
nicht freundlich, oder «Sie erle-
digte ihre Aufgaben zu unserer
Zufriedenheit», was ihre Leistun-
gen eher abwertet, aber offen
lässt, ob man wirklich mit ihr zu-
frieden war. 

Fehlen Angaben, wieso es zur
Kündigung kam, so könnte dies
heissen, dass dem/der Angestell-
ten gekündigt wurde. Standard-
formulierungen bieten zu viel
Raum für Spekulationen. Wird
auf diese verzichtet, empfiehlt es
sich, dies mit einem kurzen Hin-
weis zu bezeichnen.

Korrekte Zeugnisse
Sind die grundlegenden Er-

wartungen an ein Zeugnis nicht
erfüllt, gilt es auf einer korrekten
Zeugnisausstellung zu bestehen.
Wer aufgrund seiner Leistungen

ein gutes Zeugnis erwartet und
auch erwarten darf, soll darauf
achten, dass die gewählte For-
mulierung dies auch unmissver-
ständlich ausdrückt. Bei Unzu-
friedenheit oder Unbehagen bei
einem Arbeitszeugnis ist es wich-
tig, das Gespräch zu suchen. Es
ist sinnvoll, der Arbeitgeberin
oder dem Arbeitgeber einen Än-
derungsvorschlag zu unterbrei-
ten und diesen kurz zu begrün-
den. Meistens gelingt es dabei,
einen gemeinsamen Nenner zu
finden.

Berufliche Zukunft
In der Bäckerei verlangt Susan

K. nur eine Arbeitsbestätigung,
weil diese Tätigkeit nicht ihrem
Berufsprofil entspricht. Hinge-
gen legt Susan K. grossen Wert
auf das Ausstellen des Zeugnis-
ses als Buchhalterin, weil diese
Arbeit, obwohl unentgeltlich,
ihre beruflichen Kompetenzen
beschreibt. Sie nimmt die Mög-
lichkeit wahr und bestimmt
beim Ausstellen ihres Arbeits-
zeugnisses mit. Sie wünscht sich,
dass verschiedene Arbeiten, die
ihr besonders liegen, hervorge-
hoben werden. Susan K. nimmt
nun ihre beruflichen Ziele ins Vi-
sier. Das entsprechende Arbeits-
zeugnis und die Arbeitsbestäti-
gung helfen ihr, beruflich wieder
Fuss zu fassen.

* Name geändert

INFO: Die Autorinnen arbeiten beim
frac, zweisprachiges Informations-
und Beratungszentrum rund um das
Thema Frau und Arbeit. www.frac.ch

Augenmerk auf faires Arbeitszeugnis

So sollte ein 
Arbeitszeugnis sein
••  objektiv und klar formu-
liert
••  wahrheitsgemäss und
durch schriftlich festgehal-
tene Berichte belegt
• auf den Arbeitsplatz und
die Arbeit bezogen. Private
Informationen und Ausser-
berufliches gehören nicht in
Arbeitszeugnis 
••  sauber dargestellt und
fehlerfrei geschrieben
••  wohlwollend formuliert
und förderlich für das beruf-
liche Fortkommen der oder
des Angestellten (na/af)

Das neue Sanktionenrecht
des Strafgesetzbuches ist in
Kraft. Es bringt etliche
Änderungen in der Straf-
zumessung, zum Beispiel
die Einführung der
gemeinnützigen Arbeit
oder der Geldstrafe.

DAMIAN BUGMANN

Fast zwei Jahrzehnte, bis 2002, hat
es gedauert, bis die umfassenden
Revisionsarbeiten der Eidgenössi-
schen Parlamente abgeschlossen
waren. Und erst Anfang dieses Jah-
res trat das erneuerte Gesetz in
Kraft. «Eine Reform von gestern,
ab Neujahr in Kraft», titelte pole-
misch die «NZZ am Sonntag» zum
Jahresende 2006. «Die wichtigsten
Nachbesserungen sind 2005 ge-
macht worden», hält Peter Boh-
nenblust, Staatsanwalt Biel/See-
land/Berner Jura entgegen, «jetzt
geht es darum, dass Gerichte das
neue Gesetz in der Praxis anwen-
den und alle Beteiligten – Ange-
schuldigte, Privatkläger, Staatsan-
wälte und Fürsprecher – Erfahrun-
gen sammeln.» Ausserdem seien
mit der Revision die Gesetze an die
geltende juristische Lehre und
Praxis angepasst worden. 

Fahrverbot ausgeweitet
Einiges ist neu im Strafgesetz-

buch (StGB), so zum Beispiel die
Ausweitung des richterlichen
Fahrverbots über Strassenver-
kehrs-Delikte hinaus: Täter, die
zur Begehung von Straftaten ein
Fahrzeug verwendet haben, kön-
nen heute diese Strafe zusätzlich
aufgebrummt bekommen. Was
neu «Freiheitsstrafe» heisst, war
früher in Zuchthaus, Gefängnis
und Haft unterteilt. Bedingte Frei-
heitsstrafen unter sechs Monaten
sind nicht mehr möglich, die
kurze unbedingte Freiheitsstrafe
kommt nur noch in Ausnahmefäl-
len im Bereich bis zu sechs Mona-
ten zur Anwendung.

Bis 2006 konnten bedingte Ge-
fängnis- und Zuchthausstrafen bis
zu 18 Monaten ausgesprochen

werden; neu sind Freiheitsstrafen
bis zu zwei Jahren sowie Geldstra-
fen und gemeinnützige Arbeit be-
dingt. Jede bedingte Strafe kann
mit einer Busse oder einer unbe-
dingten Geldstrafe verbunden
werden. Weiter besteht die Mög-
lichkeit des teilbedingten Straf-
vollzugs, das heisst, ein Teil der
Strafe wird vollzogen, ein Teil be-
dingt ausgesprochen.

Gemeinnützige Arbeit
Die Einteilung der Strafen in

Verbrechen, Vergehen und Über-
tretung bleibt bestehen. Die Über-
tretung, die leichteste Verfehlung
im Strafrecht, wird in keinem Fall
mehr mit Haft, sondern nur noch
mit Busse (bis 10 000 Franken, bis-
her 5000) belegt. Nur bei Nichtbe-
zahlung der Busse wird diese in
eine Ersatzfreiheitsstrafe bis drei
Monaten umgewandelt. Dabei
sitzt man pro 100 Franken neu ei-

nen Tag, vorher konnten pro Tag
nur 30 Franken abgesessen wer-
den. «Statt einer Busse kann ein
Gericht auch gemeinnützige Ar-
beit als Strafe bestimmen», so
Bohnenblust, «dabei entsprechen
vier Stunden Arbeit einem Tag
Freiheitsstrafe oder 100 Franken
Busse.» Und weiter: «Das neue Ge-
setz hat die gemeinnützige Arbeit
als Hauptsstrafe eingeführt.»

Ein entdecktes und bewiesenes
Vergehen oder Verbrechen wird
mit gemeinnütziger Arbeit, Frei-
heits- oder Geldstrafe bestraft. Die
Freiheitsstrafe beträgt in der Regel
sechs Monate bis 20 Jahre, äusserst
selten lebenslänglich. Für die Ver-
büssung der Strafe als gemeinnüt-
zige Arbeit braucht es die Einwilli-
gung des oder der Angeklagten,
«sonst wäre es ja Zwangsarbeit», so
Staatsanwalt Bohnenblust. Bei der
Geldstrafe wird nach dem Ver-
schulden die Anzahl der Tages-
sätze festgelegt. Die Höhe des Ta-
gessatzes soll laut dem Gesetzes-
text «nach den persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnissen des
Täters im Zeitpunkt des Urteils»
bestimmt werden. Anleitung zur
Anwendung des Tagessatzes und
zur Umsetzung anderer Neuerun-
gen geben die Zusatzempfehlun-
gen der Konferenz der Strafverfol-
gungsbehörden der Schweiz.

Das Massnahmenrecht ist diffe-
renzierter ausgestaltet worden:
Die Verwahrung ist nicht mehr auf
Gewohnheitsverbrecher und gei-
stig Abnorme beschränkt, son-
dern kann auch bei geistig gesun-
den, aber gefährlichen Ersttätern
verfügt werden. Es gibt neu die Si-
cherungsverwahrung während
des Vollzugs. 

Das Militärstrafrecht wurde
ebenfalls revidiert, das Jugendstraf-
recht als eigenständiges Gesetz aus-
gegliedert. Laut der Bieler Jugen-
drichterin Brigitte Lamberty ist das
neue Jugendstrafrecht strenger als
das alte. Staatsanwalt Bohnenblust
ist zufrieden mit der Revision des
Gesetzes für die Erwachsenen, von
einer generellen Verschärfung oder
Milderung der Strafen könne man
nicht sprechen: «Das neue StGB
gibt den Gerichten mehr Möglich-
keiten und grössere Flexibilität bei
der Strafzumessung.»

Gemeinnützige Arbeit statt Busse

Staatsanwalt Peter Bohnenblust: «Vier Stunden Arbeit entsprechen einem Tag Freiheitsstrafe.» Bild: Patrick Weyeneth

Revidiertes Gesetz

Schweizerisches Strafge-
setzbuch (StGB):
••  1983–2002: Revision v.a.
des allgemeinen Teils
(Sanktionenrecht, Strafzu-
messung) in National- und
Ständerat
••  1.1.2007: Inkrafttreten
des revidierten Gesetzes (db)


